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Zusammenfassende Erklärung über die Einbeziehung von Umwelterwägungen in die 
Programmerstellung gemäß Art. 9 Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/42/EG 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (sog. 
SUP-Richtlinie) 

 

Gemäß Art. 47 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1299/1999 (Allgemeine Verordnung) wurden je Operationellem 
Programm (OP) eine ex-ante-Bewertung erstellt, die den optimalen Einsatz der 
Haushaltsmittel gewährleisten und die Qualität der Programmplanung erhöhen soll. 
Integrierter Bestandteil dieser ex-ante-Bewertung ist eine strategische Umweltprüfung 
(SUP), mit der die Umweltwirkungen des Programms untersucht werden. 

Gegenstand der SUP waren die seinerzeit aktuellen Entwürfe der OPs mit Stand vom 
28.9.2006. Bis zur Vorlage der OPs fanden verschiedene redaktionelle Änderungen 
statt, die jedoch keine inhaltlichen Veränderungen der Ausrichtung der OPs betrafen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Konsultationen der betroffenen Behörden 
fanden zwischen dem 15.11.2006 und dem 13.12.2006 statt. Die Information darüber 
erfolgte ortsüblich durch das Niedersächsische Amtsblatt mit Datum vom 13.11.2006, 
sowie durch einen Hinweis in der Sitzung der AG Programmierung am 10.11.2006. 
Mitglieder dieser AG waren die Wirtschafts- und Sozialpartner, die Vertreter nds. 
Ressorts sowie die Evaluatoren. Grundlage und Gegenstand dieser Verfahren waren 
neben den Entwürfen der Operationellen Programme die vollständigen 
Umweltberichte.  

Zentrales Ergebnis der beiden Umweltberichte sind die „Bewertung der voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen“ sowie die in diesem Zusammenhang vom SUP 
Ersteller empfohlenen „Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung negativer 
Umweltauswirkungen“ (Kapitel 5 der Umweltberichte). Diese Empfehlungen werden 
derzeit durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
geprüft und fließen in das Verfahren „Qualitative Steuerung – Kriterien der 
Projektauswahl“ ein. Im Rahmen dieses derzeit noch laufenden Verfahrens werden 
zusammen mit den Fachressorts und unter Einbeziehung der zukünftigen Evaluatoren 
detaillierte Regelungen für die Ausgestaltung der aus den Förderbereichen des OP 
entwickelten Förderrichtlinien entwickelt, so dass sich die Ergebnisse aus den 
Umweltberichten in den Förderrichtlinien niederschlagen werden. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß Artikel 6 der SUP-RL (2001/42/EG) 
ist eine Vielzahl von Stellungnahmen abgegeben worden. Diese bezogen sich mit 
Ausnahme der Stellungnahme des niedersächsischen Umweltministeriums 



ausnahmslos auf die Entwürfe der Operationellen Programme, nicht aber auf die 
Entwürfe des Umweltberichts. Diese Stellungnahmen  beinhalteten bis auf den  
Bereich Energie (regenerative Energien/Energieeffizienz) keine Umwelterwägungen.   
Selbst diese Anmerkungen sind in erster Linie auf Wirtschaftsförderung ausgerichtet.  
U. a. aufgrund dieser Anmerkungen ist der Förderbereich „Unterstützung des 
Klimaschutzes und Förderung von Projekten im Bereich regenerativer Energien und 
Energieeffizienz“ unter Punkt 3.6.4.2 in die Operationellen Programme 
Niedersachsens aufgenommen worden.  

Die im Rahmen der Konsultationen und der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene 
Stellungnahme des nds. Umweltministerium ist in die Umweltberichte zur SUP 
eingeflossen und fand hierüber somit auch Eingang in die Operationellen Programme. 
Anschließend wird dargestellt, inwieweit und aus welchen Gründen die Stellungnahme 
im Rahmen der Berichtslegung berücksichtigt wurde. 

 
Anmerkungen aus der Stellungnahme des Niedersächsischen 
Umweltministeriums (Stand November 2006) 
 
Anmerkung 1: 

 
Berücksichtigung:  
Die Scoping Unterlagen wurden an die folgenden obersten Landesbehörden versandt: 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen,  
Familie und Gesundheit – Oberste Gesundheitsbehörde; 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
- Oberste Denkmalschutzbehörde; 
Niedersächsisches Umweltministerium 
- Referate 17, 53, 54 
 
Anmerkung 2:  

 
Berücksichtigung: 
Der Hinweis wurde berücksichtigt und die Umweltberichte an den genannten Stellen 
geändert. 
 



Anmerkung 3:  

 
Berücksichtigung:  
Dem Hinweis wurde Folge geleistet. Die Darstellung wurde im Anschluss an die 
Beschreibung des Operationellen Programms in Kapitel 2 eingefügt (Konvergenz: S. 
18 ff., RWB: S. 17 ff.)  
 
Anmerkung 4:  

 
Berücksichtigung: 
Die redaktionellen Änderungen wurden vorgenommen  
 
Anmerkung 5:  

 
Berücksichtigung: 
Da durch die Verbesserung der straßenverkehrsseitigen Anbindung der Häfen 
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sowie Biodiversität und Gesundheit 
der Bevölkerung erwartet werden können, wurde für das Konvergenzgebiet die 
Bewertung diesbezüglich von neutral in negativ (-) geändert. Die Abweichungen vom 
RWB-Bericht (+/-) ergeben sich durch die Einschätzung, dass sich durch die hier 
geförderten GVZ in der Gesamtbilanz und auf einer übergeordneten räumlichen 



Ebene bzw. gegenüber einer Nullvariante positive Wirkungen für das Schutzgut 
einstellen dürften, vorausgesetzt, die GVZ führen zu einer effektiveren Lenkung und 
Bündelung von Verkehren.  
 
Anmerkung 6:  

 
Berücksichtigung: 
Der Absatz wurde entsprechend geändert.  
 
Anmerkung 7:  

 
Berücksichtung:  
Aufbauend auf dem Hinweis wurde der entsprechende Absatz folgendermaßen 
verfasst:  
„Über das genaue quantitative Potenzial der Brachflächenreaktivierung liegen bislang 
keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nach Schätzungen der niedersächsischen 
Landestreuhandstelle machen Gewerbe- und alte Bahnbrachen mit insgesamt knapp 
200 Hektar (NDS: 1.340 Hektar) nur knapp 16% (NDS: 22%) der gesamten 
Brachflächenpotenziale im Ziel-1 Gebiet aus; der Rest des Flächenpotenzials besteht 
demnach v. a. aus großflächigen und peripherer gelegenen Militärbrachen, die für 
eine flächennutzunsverdichtende Reaktivierung und Nachnutzung weniger geeignet 
sind, so dass das Flächenrecycling im Hinblick auf die Flächen- und Bodenschonung 
und abhängig vom jeweiligen Baulandbedarf insofern nur als begrenzt wirksam 
erscheint. Allerdings gibt es nach Informationen aus dem niedersächsischen 
Umweltministerium derzeit noch keine flächendeckenden Kataster zur Ermittlung der 
Brachflächenpotenziale, so dass vor dem Hintergrund anderer Studien das Potenzial 
zentral gelegener Industrie- und Gewerbebrachen als wesentlich höher einzuschätzen 



ist, als in der Wohnbauland Umfrage 2004 angenommen.“ (Konvergenz, S. 42, RWB, 
S. 40)  
 
Anmerkung 8:  

 
Berücksichtigung:  
Die Passage „aus der Regen- und Oberflächenentwässerung“ wurde entsprechend 
der Anmerkung gestrichen. Der Satz „Umfang und Erheblichkeit sind zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch nicht ableitbar“ wurde ebenfalls gestrichen.  
Die Passage „Maßnahmen zum Küstenschutz werden dabei besonders 
gewässerökologische Kriterien berücksichtigen müssen, da sie den Schutz der 
Wattenmeere betreffen“ wurde gestrichen.  
Die insgesamt positive Bewertung aller im Rahmen des Förderbereiches Umwelt 
aufgeführten Maßnahmen wird hierdurch aus Sicht des SUP Erstellers jedoch 
grundlegend nicht entscheidend berührt, so dass die Gesamtheit aller Maßnahmen in 
diesem Förderbereich trotz der möglichen Einschränkungen beim Küstenschutz in der 
Abwägung weiterhin als positiv in Bezug zum Schutzgut zu bewerten ist. Dies kann in 
der Gesamtschau auch im Vergleich mit Förderbereich 3.3 gerechtfertigt werden, der 
insgesamt nicht umwelt-positiver bewertet werden sollte, als der Förderbereich 
Umwelt (2 mal neutral, 5 mal positiv).   
 
Anmerkung 9:  

 



 
Berücksichtigung:  
Der Absatz wurde entsprechend geändert.  
 
Anmerkung 10:  

 



 
Berücksichtigung:  

Die Vorschläge wurden geprüft und entsprechend eingearbeitet 


